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Die Kölner Kanzlei Cor-
nelius Bartenbach Haese-
mann & Partner (CBH) 
hat den IT-Spezialisten Dr. 
Sascha Vander, LL.M. (34) 
„zurück gewinnen“ können.

Dr. Vander war bereits von 
2006 bis 2007 als Associate 
bei CBH tätig und wechselte 
dann in die Practice-Group 
Gewerblicher Rechtsschutz 
im Düsseldorfer Büro von 
Taylor Wessing. Sein Spe-
zialgebiet ist die Beratung 
von Unternehmen der IT- 
und Telekommunikations-
Branche in den Bereichen 
Gewerblicher Rechtsschutz, 
Software- und Lizenzrecht, 
Telekommunikationsrecht, 
E-Commerce und Daten-
schutz. Seit Dezember 2009 
ist er im IP/IT- und Medien-
Team um CBH-Partner Dr. 
Ingo Jung (www.cbh.de) 
tätig.

Dr. Jung freute sich entspre-
chend über den Heimkeh-
rer: „IT-Unternehmen und 
Dienstanbieter beraten wir 
seit vielen Jahren. Unser 
„alter Bekannter“, der Kolle-
ge Vander, bringt jetzt seine 
Erfahrungen im IT-Projekt-
geschäft und der Begleitung 
technologie-orientier ter 
Transaktionen, Outsourcing, 
Lizenz-Management und 
nicht zuletzt Datenschutz 
in unsere Gruppe ein – ein 
Riesengewinn für uns! Und 
man sieht: Auch unter Asso-
ciates gibt es echte Hochka-
räter, und wenn sich solche 
jungen Kollegen für CBH 
entscheiden, sind wir na-
türlich stolz. Uns zeigt das 
auch, dass unsere Strategie 
spezialisierten Wachstums 
von innen heraus attraktiv 
für junge Anwälte ist. Wir 
freuen uns sehr und heißen 
unseren Kollegen Vander 
an alter Wirkungsstätte von 
Herzen willkommen!“ (al)
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IT-Spezialisten Dr. Vander zurück

Hamburg: Unverzagt von Have verstärkt 
sich im Gesellschafts- & Steuerrecht

Die Kanzlei Unverzagt von 
Have hat ihr Beratungsspek-
trum in den Bereichen Ge-
sellschafts- und Steuerrecht 
mit Rechtsanwalt und Steu-
erberater Gero von Gla-
senapp (38) erweitert. Von 
Glasenapp war in den ver-
gangen Jahren in der Bremer 
Kanzlei Hansecontract Dr. 
Sennhenn & Partner tätig, 
wo er als Gesellschafts- und 
Steuerrechtler u.a. im Be-
ratungsfeld geschlossene 
Fonds tätig war. Er begann 
seinen Werdegang im Ber-
liner Büro von Beiten Burk-
hardt im Bereich Gesell-

schaftsrecht und wechselte 
später nach Hamburg in die 
Unternehmenssteuerabtei-
lung der KPMG.

Von Glasenapp wird für die 
Kanzlei den Bereich Ge-
sellschafts- und Steuerrecht 
verantwortlich ausbauen 
und bringt dafür vielfältige 
Erfahrungen in der trans-
aktions- und umstrukturie-
rungsbegleitenden Beratung 
sowie im Steuerrecht mit. 
Zudem berät er bei Gesell-
schaftsgründungen und der 
Planung unternehmerischer 
Nachfolgeregelungen. 

Die Urheber- und Me-
dienspezialisten der Kanzlei 
Unverzagt von Have (www.
unverzagtvonhave.com) re-
agieren damit, nach eige-
ner Aussage, auf die stetig 
steigende Nachfrage nach 
gesellschafts- und steuer-
rechtlicher Beratung aus 
dem Mandantenkreis und 
vervollständigen so ihr Full-
Service-Angebot für die 
Entertainment- und Medien-
branche. (al)

RA & Stb. Gero von Glasenapp RA Dr. Sascha Vander, LL.M.

RA Dr. Ingo Jung
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Die 49 neuen Titel dieser Woche

A
Abenteuer Afrika
AudCom
Auf geht‘s Deutschland vor - 

schieß ein Tor für uns

C
Crea @ Home

D
Das Afrika Experiment
Das Schrott-Hotel
Der lange Weg nach Shaolin
Deutsche Teenies beißen sich durch
Dicke Teenies können nicht jagen
Die 1.000 größten Handwerks-

unternehmen
Die 1000 schönsten Gedichte 

deutscher Sprache
Die Mafi a trägt schwarz

E
European Medical School
European Medical School Wiesbaden

F
Funny Car

G
Geniale Erfi ndungen - Großartige 

Entdeckungen

H
Hallo weekend
Home and Car

I
Integrierende Arbeitswelt 

bezogene Beratung (IwbB)

K
Kardio Fit
KHK Schulungsprogramm
Krea @ Home

L
Lebensecht
Lebensfest
Lebensstil
Logotherapie & Profession

M
Machtvolle Naturgewalten
Mit Wissen Gewinnen
Moonlight Turtle
My Car
My Home

N
Natur außer Kontrolle
neo_news
O
Our Car

P
Pfl egerundschau - 

Das Pfl egemagazin
Pfl egeumschau - Das Magazin 

für häusliche Pfl ege

R
Recht im Alltag - 

für die besten Jahre
Reicher leben mit 

weniger Geld
Road & Sea

S
Schreibführerschein
Schweden RÄTSEL Extra
Sorgenfrei gärtnern mit 

pfl egeleichten Pfl anzen
Sylt Natürlich

T
The Orders of Success

U
Unser Haus braucht Hilfe!

V
VATER MORGANA

W
Würzburger Schreibführerschein

Die nächste Ausgabe erscheint am
Der Titelschutz Anzeiger Der Titelschutz Anzeiger mit Der Software Titel

26.01.2010, Woche 04, Nr. 957 09.02.2010, Woche 06, Nr. 959
Anzeigenschluss: 22.01.2010, 10 Uhr  Anzeigenschluss: 05.02.2010, 10 Uhr

Markenstreit um Wiener „Neujahrskonzert“

Die Wiener Philharmoni-
ker (www.wienerphilhar-
moniker.at) haben das Hof-
burgorchester Wien (www.
hofburgorchester.at) aufge-
fordert den Gebrauch des 
Begriffs „Neujahrskonzert“ 
zu unterlassen. Laut einer 

Mitteilung des Hofburgor-
chesters haben sich die Phil-
harmoniker die Wortmar-
ke „Neujahrskonzert“ (AT 
247836) Mitte 2008 beim 
Patentamt eintragen lassen. 

Die Philharmoniker präsen-

tieren seit Jahrzehnten am 
1. Januar ein Programm aus 
dem Repertoire der Strauß-
Dynastie im Wiener Musik-
vereinssaal, das weltweit im 
Fernsehen übertragen wird. 
Auch das Hofburgorchester 
will seine traditionellen Neu-

jahrskonzerte in der Wie-
ner Hofburg fortsetzen und 
hat - nach eigenen Angaben 
- bereits die Löschung der 
Marke „Neujahrskonzert“ 
beim Österreichischen Pa-
tentamt (www.patentamt.
at) beantragt. (al)
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Karlsruhe: Drei neue Richter
am Bundesgerichtshof

Der Bundespräsident hat 
drei neue Richter am Bun-
desgerichtshof ernannt.

Fabian Hoffmann (45), 
zuletzt Richter am OLG 
Frankfurt/Main, wird am X. 
Zivilsenat und dem Zivilse-
nat Xa. vornehmlich für pa-
tentrechtliche Streitigkeiten 
zuständig sein.

Thomas Bellay (49), bis-
her Vorsitzender Richter 
am LG Würzburg, wurde 
dem 5. Strafsenat des Bun-
desgerichtshofs in Leipzig 
zugewiesen, der für Revisi-
onen aus den Bezirken des 
Kammergerichts sowie der 
Oberlandesgerichte Bran-
denburg, Braunschweig, 

Bremen, Dresden, Hamburg 
und Schleswig zuständig ist. 

Dr. Christoph Karczewski 
(48), bis zum vergangenen 
Jahr Richter am OLG Cel-
le, wurde dem für Versi-
cherungsrecht und Erbrecht 
zuständigen IV. Zivilsenat in 
Karlsruhe zugewiesen. (al)

Computerhersteller stimmen 
PC-Vergütungsmodell zu

Am 28. Dezember 2009 
ist das Gesetz zur Umset-
zung der Europäischen 
Dienstleistungsrichtlinie 
(2006/123/EG) in Kraft ge-
treten. Die Richtlinie soll 
es Dienstleistungs-Unter-
nehmen und Verbrauchern 
leichter machen, Dienst-
leistungen in den europä-
ischen Mitgliedsstaaten an-
zubieten oder in Anspruch 
zu nehmen. Informationen 
über die rechtlichen Rah-
menbedingungen liefert 

das neu gestartete Portal 
21, benannt nach dem ent-
sprechenden Artikel 21 der 
Dienstleistungsrichtlinie. 
Portal 21 informiert u.a. 
über zivilrechtliche Fragen, 
Verbraucherschutz und den 
gewerblichen Rechtsschutz.

Betreiber des neuen In-
formationsportals ist die 
bundeseigene Wirtschafts-
förder ungsgese l l schaf t 
Germany Trade and In-
vest – Gesellschaft für Au-

Neues Internetportal informiert über 
rechtliche Aspekte der Dienstleistungsrichtlinie

ßenwirtschaft und Stand-
ortmarketing mbH mit 
Sitz in Berlin. Die Gesell-
schaft entstand im Januar 
2009 durch die Zusammen-
führung der Bundesagentur 
für Außenwirtschaft und der 
Invest in Germany GmbH. 
Aufgabe der Germany Tra-
de and Invest ist, neben 
dem Standortmarketing und 
der Anwerbung von Inve-
storen, die Beratung auslän-
discher Unternehmen beim 
Einstieg in den deutschen 

Wirtschaftsmarkt und die 
Unterstützung deutscher 
Unternehmen bei der Er-
schließung von Auslands-
märkten.

Nähere Informati-
onen fi nden sich unter:
www.portal21.de oder auf 
der Homepage der Germany 
Trade & Invest www.gtai.
de. (al)

In der Auseinandersetzung 
um die Regelung der urheber-
rechtlichen Abgabepfl icht 
für PCs in Deutschland wur-
de nun eine Einigung erzielt. 
Der Bundesverband Com-
puterhersteller e.V. (www.
bch-verband.de), mit Sitz 
in Böblingen, hat sich mit 
der Zentralstelle für pri-
vate Überspielrechte ZPÜ 
(www.gema.de) über die 
Höhe der Vergütung für die 
private Vervielfältigung für 
PCs verständigt. Demnach 
werden in dem Zeitraum 
vom 01.01.2008 bis zum 
31.12.2010 13,65 Euro pro 
PC mit eingebautem Bren-
ner und 12,15 Euro für PCs 
ohne Brenner an die ZPÜ 
abgeführt. Auch eine nach-

trägliche Abgabenzahlung 
für PCs, die von 2002 bis 
2007 verkauft wurden, ist 
Bestandteil der Vereinba-
rung. Gleichzeitig werden 
die Rechtsstreitigkeiten, in 
denen die Verwertungsge-
sellschaften von Herstellern 
und Importeuren für jeden 
in diesen Jahren verkauften 
PC mehr als 18 Euro ver-
langten, für erledigt erklärt.

Der bei der GEMA angesie-
delte Zusammenschluss von 
Verwertungsgesellschaften 
ZPÜ zieht die urheberrecht-
lichen Abgaben im Namen 
von Autoren, Künstlern und 
Produzenten als Abgeltung 
für die Erstellung von Pri-
vatkopien ein. (al)

Über 55.000 archivierte Titel! Recherchieren Sie kostenlos unter
www.titelschutzanzeiger.de
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Logotherapie & Profession

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Réseau de Logothérapie SARL,
9 rue de la Goutelle, F -  68240 Fréland/France

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Mit Wissen Gewinnen

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Verlag Annette Rolf,
Eckernkamp 2, 32120 Hiddenhausen

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Der lange Weg nach Shaolin

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

www.zati.de, Erich Jacobi,
Walder Kirchplatz 20a, 42719 Solingen

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Die 1.000 größten Handwerksunternehmen

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Hans Holzmann Verlag GmbH & Co. KG,
Gewerbestraße 2, 86825 Bad Wörishofen

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

KHK Schulungsprogramm
Kardio Fit

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbindungen für alle 

Medien, insbesondere Druckerzeugnisse, Software und elektronische Me-

dien einschließlich Multimedia-Anwendungen (Online und Offl ine).

Springer Medizin Urban & Vogel GmbH,
Neumarkter Straße 43, 81673 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für folgende Titel:

Lebensecht
Lebensfest

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen für alle Medien, insbeson-

dere Fernsehen, Film, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, Zeitschriften, 

Literatur und Druckerzeugnisse aller Art.

Bundes-Verlag GmbH,
Bodenborn 43, 58452 Witten

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für

neo_news
Das Schrott-Hotel

in allen möglichen Kombinationen, Schreibweisen, Darstellungsformen, 

Abwandlungen und Schriftarten für Druckereierzeugnisse, Software-

Erzeugnisse, Hörfunk, Film, Fernsehen, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, 

elektronische und digitale Medien und Netzwerke, insbesondere auch CD-

ROM, DVD, CD-I, Offl ine- und Online-Dienste und sonstige Online-Medien.

Rechtsanwaltskanzlei Bettina Krause,
Hauptstraße 42, 82327 Tutzing

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Pfl egeumschau - 

Das Magazin für häusliche Pfl ege

Pfl egerundschau - Das Pfl egemagazin

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Back Journal Verlagsgesellschaft mbH,
Möserstraße 33, 49074 Osnabrück
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen Kunden Titel-
schutz in Anspruch für

My Home

Home and Car

Funny Car

My Car

Our Car

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Thomson CompuMark,
St. Pietersvliet 7, B - 2000 Antwerpen/Belgien

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine Mandantin 
Titelschutz in Anspruch für:

Schweden RÄTSEL Extra

in allen Schreibweisen, Wortverbindungen, Titelkombinationen und Dar-
stellungsformen für alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse, Hörfunk, 
Fernsehen, Bild-, Ton- und Datenträger sowie elektronische Medien ein-
schließlich Multimedia-Anwendungen (Online und Offl ine Dienste).

Rechtsanwälte Altstötter & Spängler,
Virchowstraße 25, 90409 Nürnberg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Auftraggeber 
Titelschutz in Anspruch für:

AudCom

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Schriftarten, Abkürzungen, 
Abwandlungen, Wortverbindungen und grafi schen Darstellungen in allen 
Medien, insbesondere für Druckereierzeugnisse, Softwareerzeugnisse, Hör-
funk, Fernsehen, Film, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, elektronische 
und digitale Medien und Netzwerke (einschließlich CD-ROM, CD-I, Offl ine- 
und Online-Dienste und sonstige Online-Medien und -Produkte, Internet) 
sowie Telekommunikationsdienstleistungen (einschließlich UMS, SMS, 
WAP).

Rechtsanwalt Bastian Ellenrieder, 
Rechtsanwälte Laufhütte & Kollegen,
Herrenstraße 52a, 76133 Karlsruhe

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Unser Haus braucht Hilfe!

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbindungen, für 
alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse, Hörfunk, Fernsehen, Film und 
elektronische Medien einschließlich Multimedia Anwendungen (Online 
und Offl ine-Dienste).

Sat.1 SatellitenFernsehen GmbH,
Medienallee 7, 85774 Unterföhring

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Sylt Natürlich

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Sylt Marketing GmbH,
Stephanstraße 6, 25980 Westerland

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich Titelschutz in Anspruch 
für:

Moonlight Turtle

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Claude Alberth,
Wiesenring 8, 82054 Sauerlach
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine Mandantin 
Titelschutz in Anspruch für

European Medical School
European Medical School Wiesbaden

in allen Schreibweisen, Schriftarten, Wortverbindungen, Darstellungs-
formen, Abwandlungen, Abkürzungen, Titelkombinationen, grafi schen 
Gestaltungen, entsprechenden Zusätzen, Untertiteln und Zusammenset-
zungen für alle Medien, insbesondere Bücher und alle anderen Printmedi-
en, Tonträger und Merchandising, Bildtonträger, Film, Hörfunk, Fernsehen, 
Software, Off- und Online-Dienste, CD-Rom, CD-I, DVD und MD (miniDisc) 
und andere Datenträger sowie für sonstige audiovisuelle, elektronische 
und digitale Medien und Netzwerke, Veranstaltungen und Dienstleistungen 
aller Art.

GERSTENBERG RECHTSANWÄLTE, 
Peter Keil Rechtsanwalt,
Brienner Straße 10, 80333 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

The Orders of Success

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Integral Constellations,
Hauptstraße 4, 57537 Forst

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Reicher leben mit weniger Geld

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

PuraVida Edition Burkhard Riedel,
Waldpromenade 54, 82131 Gauting

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine Mandantin 
Titelschutz in Anspruch für:

Lebensstil

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Schriftarten und Wortverbin-

dungen, graphischen Gestaltungen, Abwandlungen und Abkürzungen für 

alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse und Printmedien.

Patent- und Rechtsanwälte Durm & Partner,
Moltkestraße 45, 76133 Karlsruhe

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Crea @ Home

Krea @ Home

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Wohnverlag GmbH,
Wilhelm-Sinsteden-Straße 6, 47533 Kleve

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine Mandantschaft 
Titelschutz in Anspruch für

Das Afrika Experiment
Dicke Teenies können nicht jagen
Abenteuer Afrika
Deutsche Teenies beißen sich durch

in allen möglichen Schreibweisen, Wortverbindungen, Zusammenset-
zungen und Abkürzungen, Abwandlungen und Schriftarten und Darstel-
lungsformen für alle Medien, insbesondere für Druckerzeugnisse, Hörfunk, 
Film, Fernsehen, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, Internet, alle elektro-
nischen und digitalen Medien und Netzwerke, insbesondere auch CD-ROM, 
DVD, CD-I, Off-Line- und On-Line-Dienste, Telekommunikationsdienstlei-
stungen, Unifi ed Messaging Systems, SMS, WAP sowie Softwareerzeug-
nisse aller Art.

Poll Straßer Ventroni Feyock Rechtsanwälte,
Oberanger 30, 80331 München

Über 55.000 archivierte Titel! Recherchieren Sie kostenlos unter
www.titelschutzanzeiger.de



7

Nr. 956, Woche 03, 19. Jan. 2010
       DER
TITELSCHUTZ
             ANZEIGER

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für:

VATER MORGANA

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen, Wortverbindungen und 

Titelkombinationen zur Verwendung in allen Medien, insbesondere für 

Druckereierzeugnisse, Film, Hörfunk, Fernsehen sowie für Bild-, Ton- 

und Datenträger aller Art und in Online- und Offline-Diensten.

Brehm & v. Moers, Rechtsanwälte und Steuerberater,
Kettenhofweg 1, 60325 Frankfurt am Main

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir im Auftrag unserer 
Mandantin Titelschutz in Anspruch für:

Schreibführerschein

Würzburger Schreibführerschein

in allen möglichen Wortverbindungen, Zusammensetzungen, Abwand-

lungen, Untertiteln, Schriftarten, Titelkombinationen, Abkürzungen, 

Darstellungsformen, grafischen Gestaltungen, Schreibweisen und mit 

allen Zusätzen in sämtlichen Medien, insbesondere für Bücher, Skripte 

und sonstige Printmedien und Druckerzeugnisse aller Arten und For-

men, sowie einschließlich Ton- und Bildtonträger, Hörfunk, Film, Fern-

sehen und sonstige elektronische und digitale Medien und Netzwerke 

einschließlich Offline- und Online-Diensten, sonstige audiovisuelle, 

elektronische und digitale Medien, sowie Software-Erzeugnisse, CD-

ROM, CD-I, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, Telekommunikations-

dienstleistungen, Literatur- und Druckerzeugnisse aller Art und Form, 

Spiele, Lehr-, Lern- und Unterrichtsmaterialien, Merchandising, Veran-

staltungen, Dienstleistungen, sowie Domain-Bezeichnungen.

advotec. Patent- und Rechtsanwälte,
Beethovenstraße 5, 97080 Würzburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Integrierende Arbeitswelt 
bezogene Beratung (IwbB)

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Management Coaching Rau,
Berliner Straße 45, 61118 Bad Vilbel

Unter Hinweis auf §§ 5, 15 MarkenG nehme ich für einen Mandanten
Titelschutz in Anspruch für:

Sorgenfrei gärtnern mit 
pfl egeleichten Pfl anzen

Die 1000 schönsten Gedichte
deutscher Sprache

Recht im Alltag - für die besten Jahre
Natur außer Kontrolle
Geniale Erfi ndungen - 

Großartige Entdeckungen
- Siegeszug der Vernunft

Machtvolle Naturgewalten
- Naturvermächtnis Wald
- Meisterwerke der Natur
- Intelligenz im Tierreich

in allen Schreibweisen, Wortverbindungen und Kombinationen für alle 
Printmedien, insbesondere Serien- und Einzelbandtitel sowie Bild-, Daten- 
und Tonträger, insbesondere Video/DVD und Hörbücher.

Rechtsanwalt Joachim Fauth,
Wilhelm-Blos-Straße 62, 70191 Stuttgart

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für

Hallo weekend

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbindungen, für alle 

Medien.

Rechtsanwalt Wolfgang Serini,
Sophienstraße 2, 80333 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Auf geht‘s Deutschland vor - 

schieß ein Tor für uns

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen für alle Medien, insbeson-

dere Musikproduktionen, Musiktexte, Ton- und Datenträger.

PartyPoint Musicproduction & 
Dj Service Eventmanagement,
Schubertstraße 17, 76770 Hatzenbühl
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich Titelschutz in Anspruch 
für:

Die Mafi a trägt schwarz

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen für Film (Kino und TV), 

Buch, Drehbuch.

Petra Steiger,
Taunusstraße 9, 63526 Erlensee

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für:

Road & Sea

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen für alle Medien, insbeson-

dere Zeitungen, Zeitschriften und Druckerzeugnisse.

Harte-Bavendamm Rechtsanwälte,
Am Sandtorkai 77, 20457 Hamburg


